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Kirchenzeitmg
sièr èêe (M^Weiz.

Herausgegeben von einem Vereine katholischer Geistlichen.

Solothnrn, Sonnabend den 13. Oktober.

Die Kirchenzeitung erscheint jeden Sonnabend einen Bogen stark und kostet in Solo»,urn für 3 Monate iB/z Btz.. für st Monate 25 Btz.
franko in der ganzen Schweiz lialbjäbrüch 2«X Btz-, in Monatsheften durch den Buchhandel jährlich stc> Btz. 4 st. oder >'/, Rthlr. Bestellun»

gen nehmen alle Postämter und Buchhandlungen an. in Solothnrn die Scherer'sche Buchhandlung.

Kämpfe ans allen Kräften für die Gerechtigkeit; kämpfe für die Gerechtigkeit bis in den Tod, so wird Gott wider deine Feinde für dich streiten.
Sirach. », ZZ.

Denkschrift

der katholischen Bischöfe in Preußen über die

Verfassungsurkunde für den preußischen Staat
vom 5. Dezember 1348.

(Fortsetzung.)

In den Kreis der für katholische Untcrrichtszwecke be-

stimmten Anstalten, Stiftungen und Fonds, deren selbststän-

dige Anordnung und Verwaltung das Staatögrundgcsetz

der katholischen Kirche zurückgegeben hat, gehören nicht allein

die Klerikal-Scminaricn, die für Theologie Studirende an

den Universitäten errichteten Konvikte, die an den königli-

chen Universitäten und Akademien bestehenden theologischen

Fakultäten und die für den Unterricht noch beibehaltenen

Klöster mit ihren Fonds, da alle diese Anstalten ganz be-

sonders für die Kirche und ihre Zwecke gestiftet und bestimmt

sind; sondern auch in weiterer Abgliederung die für die

Bildung der katholischen Jugend errichteten und erhaltenen

Gymnasien und andere Anstalten dieser Art, so wie na-

mentlich auch die vorhandenen katholischen Volksschulen, als

konfessionelle, für die katholische Jugenderziehung in den

einzelnen Gemeinden und Pfarreien bestimmte Anstalten,

mit den zur Ausbildung der Lehrer für diese Schulen be-

stimmten katholischen Schullchrerscminaricn. Insbesondere

sehen sich in Beziehung auf diese Volksschulen die latholi-

scheu Bischöfe durch ihren Beruf gegenüber den ihrer ober-

hirtlichen Obsorge anvertrauten Katholiken aufgefordert und

durch ihre heilige Amtspflicht gedrungen, gegen die öfter

genannten ministeriellen Erläuterungen eine doppelte Ver-
Wahrung einzulegen und dieselbe mit offener Entschieden-

heit auszusprechen.

Die erste Verwahrung müssen die Bischöfe gegen die

Behauptung richten, als hätte eine kirchliche „Aufficht über
die öffentliche Volksschule bisher gesetzlich nicht bestanden,"
und es seien „im preußischen Staate diese Schulen Staats-
anstalten gewesen," über welche „eine selbstständige Aufsicht
der Kirche nicht stattgefunden" hätte. Diese Behauptung
widerstreitet der unläugbaren geschichtlichen Thatsache und
dem rechtlichen Zustande, wie derselbe nach Gesetz und

hundertjährigem Herkommen sich vorfindet.
Daß diese Schulen vor dem Abschlüsse des westphä-

tischen Friedens (1648) nicht allein der Sorge der Kirche

ihr Entstehen verdankten, sondern auch als kirchliche Anstal-

ten behandelt wurden und als solche gesetzlich und herkömm-

lich unter der nächsten Leitung und unter der Oberaufsicht

der Kirche standen, wird von Niemanden geläugnet und

kann nicht geläugnet werden. Für die Diözesen am Rhein
und in Westphalen genügt die Hinweisung auf das Kölner

Provinzial-Konzil vom Jahre 1536"), welches die Verbes-

tüincil. l>rnv. l?c>Ion. äs an. 1536. ?art. Xtl. Lap. I. „Le-
elesias rekormatin a summis pariter et inüinis, a eapitibus
siiuut et a parvulis ordieoäa est. l'arvuli euim suot, qui

«ueereseente« in mistornm lovuin sudindv deeedentium, in

reipudlieav tain evelesiastieae quam saeeularis administra-
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strung der Schulen als einen wesentlichen, zur Verbesse-

rung der Kirche gehörigen Theil erklärt, die Aufgebung der

Winkelschulen, wie die Reinigung der öffentlichen durch An-

stellung zuverlässiger und sittlicher Lehrer anordnet, also eine

wesentliche Betheiligung bei der Anstellung und Entfernung

derselben als rechtlich der Kirche zuständig anspricht, und die

Visitation der Schulen als einen Hauptgegenftand der be-

sondern Aufmerksamkeit bei den bischöflichen Psarr-Visitatio-

neu vorschreibt. Der hier hervortretende unmittelbare und

unbedingte Einfluß auf Einrichtung und Leitung der Schu-

lcn durch die Kirche beschränkte sich aber nicht blos auf die

Erzdiözese Köln, sondern war in der ganzen Metropolitan-

Provinz, insbesondere auch in den Diözesen Münster, Osna-

brück und Minden geltend. Er gibt sich auch kund in der

Mainzer Provtnzial-Spnode vom Jahre 1549, daher nebst

anderen zugleich in den Diözesen Halberstadt, Hildesheim

und Paderborn"); und in gleicher Weist auch in dem im

nämlichen Jahre abgehaltenen Provinzial-Konzil von Trier "").

tione sueceduut, »t eonsequens sit, al> ipsis prave ao neq»!-

ler iustitutis reipudiicas pernieiem imminere. 0»a>» yd rsm

siimmopere retort, ut pueritia, quao svKös omnium reruin
publiearuin est, in timnrv üoinini ae bonis disviplinis edo-

eeatur Imprimis autem operas pretium videtur nobis,
ut elanvularîi illi ma^istelli, qui in conventioulis vieatii»

doeent, prnkibeantur, utqne mnasia Nia ne svkolae mino-

16«,) in lznibus pueri primis ruliimenti'-î imbnuntur, àilîKon-
ter repur^ontur, praekeetis iNis didasoaiis «eu praecepto-

rikus, lion tam erudUis, quam sanae doetriane inte^raeque
ae ineulpatas vitas viris." ?art. XIV. ,,ve visita-
tione parockiarum." l?ap. XIV. : „Dein videndum, quo paeto

puori institualitur(in parnolnis) quipraetereasintsekolis
praekevti. " Harv.k. Ooneil. Kerm. tom. VI. paZ 362 et 368.

S^nod. prov. iVlyKiint. au. IS4S Oap, 6.5: „prudentes ko-
mines kaeilo prospieiunt, et boni ne pii ^»mdin queruntur
interitum studioruin Itaquv quanto quisque desiderio

sacrosavotam reliZionem oostrnm post se snperstitem re-
liuqui no porro snlvnm conservari expetit, quanto desiderio

eommunis pstrine ineolumitatem et vivus restitutam videre,
et Nil posteras trnnsmitterv sata^it, tnnto countu nil instnu-
rntiunem stuiliorum ineumbere liebet Xec minurem

onrnm st sollivitullinem llomprovinoiales nostri eiren 8elio-
las per suns «liosesses in vivitntibus nut pagis eonstitulns

impenilere debent, ut passim instnurentur et oonserventur,
et visdem idonsi et entkalicne vsritntis nmnntvs prns-
tîeinntur pasda^ozi ^ Uar^Ii. ibid. pax. S86.

8v»od. prov. 'krevir. nn tâlv: ,,ve sckolis." — !VInZnn

et prnecipun eurn knbenlln est, ut )»vontus nostrne oivitn-
tis, «lioeeesîs et provincine 'l'revirsusis n primo netntis llore

non minus ekristianae pietatis institutis et inenrruptis mo-
ribus imbuntiir, quam ruilimsntis liternrum ioeontnminntis
rscts instituntur. gunpropter praevipimus, ut )u.xta patrnm
kìntiquvrum cieereta «inKnln OolleSik sekolkì«; instnnrnre, vel
^reetîìs evnservkìre civbekìnt, et prîìelkìti Leoiesiîìrum ae lìlii
quibus id muueris ex oklieio iueuindit, solvrtor providers, ut

Derselbe war aber nicht der Ausfluß der weltlichen Gewalz
der dort versammelten Bischöfe, sondern lediglich ihrer geist.

lichen Gerichtsbarkeit, als über einen derselben unmittelbar
und ausschließlich unterworfenen Gegenstand. Das bezeugt

der Inhalt der Bestimmungen selbst, der die Schulen wie
eine kirchliche Angelegenheit behandelt, und nur Kirchendie-
nern ihre Pflichten gegen dieselben einschärst, auch die Quelle,
aus welchen diese Vorschriften hervorgingen, da es Pro-
vinzial-Konzilien, also rein kirchliche Organe waren. So
war dieses Rechtsverhältniß in Deutschland allgemein. Ein
sehr sprechendes Zeugniß liefert dafür der westphälische Friede

selbst, indem er die Schulen als ein Annerum der Religion
behandelte, das den verschiedenen Glaubensgenossen ebenso

unangetastet bleiben sollte, wie die Religion selbst, und die

Besetzung der Lehrerstellen ganz der Besetzung der Kirchen-
ämter gleichstellte "). Hiermit war denn der kirchliche und

zugleich der konfessionelle Charakter der Volks- oder Pfarr»
schulen durch Völkervertrag und Staatengrundgesetz aufs
Neue ausgesprochen und für die Zukunft gesichert, und er

blieb derselbe, wie die Svnodal-Statuten der verschiedenen

Diözesen und die einzelnen oberhirtlichen Erlasse nachweisen,

bis in die neueste Zeit herab, und selbst bis über die fran-
zösische Umwälzung hinaus. Statt einer dessallsigen umständ-

lichen Nachweist genügt die Berufung auf den Reichsde-

putations-Hauptschluß von 1803, welcher in § 62. den un-
gestörten Fortbestand des Verhältnisses „nach Vorschrift des

westphälischen Friedens" zugesichert hat.

(Fortsetzung folgt.)

paedaZogi et ma^istri idnnei sint st prob! atqus vitas om-
»ino ineulpatas 8imili rations kaee observanda sunt in
«ckolis paroekialibus »ppidorum et aliorum Iveorum diosee-
sis et provinoias nostras 'previrensis. In quibus eureut pa-
roekiaies saverdotes, si in praeinissis dekevtus ant ne^Ii-
Konti» subvriatur, quod ordinariis loeorom deuuncieut.
Ouibus i»)»»Kimus, ut ckilixsnter eireumspieiant, no quid in
iis, quae ad vernm eruditionvm ant ad pietatem et ad o»I-
tuin vei altinoant, uSAlixatur." Har?k. ikid p»A. 666.

Instrumeutum pae. v. art. V. K 31. „Uoo kamen ooo okslanle,
8tatuum eatkolienriiin Qandsassü, vasalli et subditi vu)uscum-
que generis,quisive publieum siveprivatum àiiKiistanaseon-
kessionis sxercitiiim anno I6SI.... dabuerunt, retinsant id
stiam imposterum una eum annexis.... eujusmodi annexa
kabeutur institutio eonsistoriorum, ministeriorum sekolasti-

eorum, quam eoolesiastieorum/' et. 8 32 et Instrumeutum
l»ae. M. 8. 17.
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Schreiben der Bischöfe von Piémont an

das Stational-Parlament.

„ Tit.

„Die unterschriebenen Bischöfe befinden sich in der so

peinlichen als unabweisbaren Nothwendigkeit, schmerzliche

Worte vor den gesetzgebenden Kammern hören zu lassen; sie

haben auch das Vertrauen, ihre rechtlichen Vorstellungen

günstig aufgenommen zu sehen.

„ Die öffentlichen Blätter haben zur Kenntniß gebracht,

daß die Negierung, durch ihr Zirkular vom 25. Dez. verfl.

I., ihre Beamten beauftragt hat, in allen Provinzen des

Königreiches ein genaues Verzeichniß der Kirchengüter jeder

Art, selbst der Glocken, der Gegenstände von Gold und

Silber oder von jeden andern werthvollen Stoffen, und der

heiligen Gefässe aufzunehmen. Die nämlichen Blätter haben

angekündigt, daß Petitionen, die der Deputirtcn-Kammcr

schon vorgelegt worden, die Verwendung dieser beweglichen

und unbeweglichen Güter für die Bedürfnisse deö Staates

verlangten.

„Bei dieser Sachlage wollen sich die Unterzeichneten

nicht damit beschäftigen, den Zweck aufzufinden, den sich

die Negierung in rhrem Zirkular gesetzt hat, oder die Be-

schlösse zu errathen, die durch unsere Gesetzgeber in einer

so wichtigen Angelegenheit gefaßt werden können; sie be-

gnügen sich, darauf hinzuweisen, daß das Eigentumsrecht
unverletzlich und heilig ist, daß es auf einem so gewissen

und unbestreitbaren Grundsatze beruht, daß man es nicht

mißkennen oder verletzen kann, ohne die Grundlage und das

Fundament der menschlichen Gesellschaft zu erschüttern, und

der Anarchie und Barbarei die Bahn zu öffnen.

„Daß die Kirche dieses Recht wenigst eben so gut als

die einzelnen Bürger in Anspruch nehmen könne, kann man

nicht in Zweifel ziehen, ohne zu gleicher Zeit zu läugnen,

daß sie eine in ihrer Art vollkommene, von der bürgerlichen

verschiedene, fortdauernde und unabhängige Gesellschaft sei.

„Weil ihre Konstitution unbestreitbar eine solche ist,

so hat die Kirche, wie der Staat, das Recht, sich mit allen

Mitteln, die für ihre Eristenz nothwendig sind, zu versehen

und sich derselben zu bedienen, und folglich die Güter zu

besitzen und von sich aus zu verwalten, welche sie von der

Freigebigkeit der Gläubigen hat, oder welche sie auf andere

Weise rechtmäßig und unter der Garantie und dem Schutze

der Gesetze erworben, und deren sie bedarf, die Feier des

Gottesdienstes zu unterhalten, die Bedürfnisse ihrer Diener

zu befriedigen und ihnen jene Unabhängigkeit zu sichern, die

ihnen bei Verrichtung ihrer heiligen Funktionen so nothwen-

dig ist.

„ Da die Kirche vermöge ihrer Natur und ihrer Grün-

dung das Recht hat zu besitzen, ohne dabei von der welt-

lichen Macht abzuhängen; so folgt, daß sie durch diese

Macht ihres Rechtes ohne Gewaltthat und Ungerechtigkeit

nicht beraubt werden kann.

„ Wenn man die Kirche auch nur als moralischen Kör-

per betrachtet, wie man heut zu Tage sich auszudrücken be-

liebt; so bleibt es nichts desto weniger wahr, daß dieser

Körper, wie jeder andere, aus physischen Gliedern und aus

Bürgern zusammengesetzt ist. Der KlernS oder die Hierarchie

der geheiligten Kirchendiener so wie die verschiedenen reli-
giösen Orden bilden eine vollkommen gesetzliche Vereinigung

von Bürgern, welche in den moralischen Kbrper, dessen

Theile sie sind, ihre natürlichen Rechte mit sich bringen.

Ihre Vereinigung zu einer religiösen Gesellschaft fügt ihren

frühern Rechten kein neues hinzu, nimmt aber auch keines

von denselben hinweg. Die Rechte des moralischen Körpers
sind das Ergebniß der Rechte der Individuen; diese Rechte

zusammengefaßt bilden die Rechte der religiösen Körper, und

die Summe dieser letztern Rechte bildet jene der katholischen

Kirche, welche aus der Vereinigung dieser verschiedenen

Verbindungen besteht. Man muß daher die Kirche als mit
einer einigen und individuellen Persönlichkeit begabt

betrachten, und das ist sie wirklich in ihrer Vereinigung mit

Jesus Christus und in dem obersten Hirten, der sie re-

präsentirt.

„Die Wahrheit des Vorhergehenden ist schon durch die

einzige Thatsache bestätigt, daß von der ersten Zeit ihrer

Gründung und ihrer Eristenz an, die Kirche das Eigen-
thumörecht ausgeübt, und daß sie sich im Besitze dieses Rech-

tes und seiner Ausübung die folgenden Jahrhunderte hindurch

behauptet hat, ohne irgend eine Unterbrechung, zu welcher

sie eingewilliget hätte. Dieser Grundsatz wurde allgemein
anerkannt von den Regierungen und den zivilisirten Völkern,

angenommen, gutgeheißen oder vorausgesetzt in den allgc-
meinen und Provinzial-Konzilien und besonders in dem hl.
Konzilium von Trient, welches in der 32. Sitzung, 11. Kap.
cko kelormiUione das Anathem gegen die Usurpatoren der

Kirchengüter schleudert, wären es selbst Kaiser oder Könige

(linperiuli uiit re^uli mietorità prkelulSoàs). Dieser

Grundsatz ist so sehr der Vernunft und der natürlichen Ord-

nung gemäß, daß selbst die berühmtesten protestantischen

Nechtsgelehrten sich genöthiget sahen, ihn anzuerkennen und

zu vertheidigen. So thaten unter Andern Grotius, Vat-
tel und Voet, welcher letztere in seiner „Politik eceleà-
àk" lehrt, daß, da Jesus Christus und seine Kirche eine

einzige mystische Person bilden, die dieser gegebenen Güter
angesehen werden, als wären sie Jesus Christus selbst ge-

geben. Daher kann die Kirche allein rechtmäßig darüber

verfügen durch die Borsteher, welchen die Leitung der be-
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sondern Gesellschaften, aus denen sie zusammengesetzt ist,

anvertraut ist, durch die Bischöfe nach den Vorschriften der

hl. Kanones und vor Allem durch das Organ ihres erHabe-

neu und allgemeinen Oberhauptes, des römischen Papstes,

und unter seiner Leitung. Der berühmte Sièpes, Mitglied

des französischen Direktoriums, sprach in seiner Rede vom

10. August 1789 diese merkwürdigen Worte: „Kein ver-

nünstiger Mensch hat je daran gezweifelt oder zweifeln kön-

neu, daß eine moralische Körperschaft im Schooße der Gc-

sellschaft eben so wohl, als ein Individuum oder die ganze

Nation selbst, fähig sei, im wahren Sinne des Wortes

Eigenthümer zu sein." In der nämlichen Rede drückte

er sich ferner so aus : „Die Kirchcngüter gehören gleich An-

dern denjenigen, welche die Stifter (Donàurs) in den

Besitz derselben einsetzen wollten. Es stand ihnen frei, jeden

andern rechtmäßigen Gebrauch davon zu machen; aber that-

sächlich und unter dem Schutz der Gesetze haben sie diese

Güter dem Klerus gegeben und nicht der Nation."

„Daraus folgt nnwidersprechlich, daß die Nation, auch

als oberste Gesetzgeberin, nicht nehmen kann, was gültig

und auf erlaubte Weise geschenkt worden, da ihre Macht

nur zu dem Zwecke da ist, das Eigenthum zu schützen, des-

sen Recht älter als jedes Gesetz und jede Regierung ist.

„Gestützt auf diese evidenten Prinzipien und auf diese

unwiderleglicheu, durch die Beistimmung aller Gesellschaften

geheiligten Gründe, hat die Kirche jedes Mal, da sie ihres

Eigenthums beraubt wurde, wenn sie auch der Gewalt wich, im-

mer gegen solche Akte protestirt, und dieselben als Usurpa-

tionen und Sakrilegien bezeichnet. Auch die allgemeine Mei-

nung hat sie immer als solche gualistzirt, so daß selbst die

Regierungen, welche der Versuchung, solche Gewaltthaten

zu begehen, unterlagen, sich in der Folge verpflichtet glaubten,

sich an den hl. Stuhl zu wenden, um die Wunde zu heilen.

Wir haben davon verschiedene Beispiele, namentlich eines,

welches uns nicht ferne liegt; es findet sich in den Konkor-

daten Napoleons, von denen das erste für das französische

Kaiserreich, das andere für das Königreich Italien geschlos-

sen worden. Was die piemontesische Negierung anbetrifft,
ist es bekannt, daß sie bezüglich der Kirchengüter nie eine

Maßregel gefaßt hat außer im Einverständniß mit dem hl.
Stuhle. Man findet den Beweis davon in der Sammlung
der betreffenden Gesetze und Dekrete und besonders in der

Sammlung der öffentlichen Verträge deö Hauses Savopen,
wo man im V. Bande ausführlich die Breven lesen kann,
die auf Ansuchen der Regierung, 1782 und 1794 für die

Aufhebung der Klöster der Chorherren von Latran zu No--

vara und der Väter des heiligen Hieronpmus, 1795 und

und 1799 für Hppothekbelastung oder Veräußerung vieler

Güter von Abteien und Benefizien; 1793 für die Aufhe-

bung mehrerer Klöster und die Verschmelzung ihrer Güter

mit den Finanzen des Staates erlassen worden. Diesen
Breven kann man jene beifügen, welche zu ähnlichem Zwecke
vom heiligen Stuhle im Jahr 1815 und 1816 erlassen wor-
den, und welche man im I V. Bande der genannten Samm-
lung findet.

„Wir wollen uns nicht anmaßen, dem Staate das

Hoheitsrecht in Betreff öffentlicher und Privat -Güter be-

streiten zu wollen; aber dieses Recht kann vom Staate
d. h. von jenen, welche die Zügel der Regierung in ihren
Händen haben, auf gerechte Weise nur in außerordentlichen
Fällen oder im Dränge einer solchen Noth ausgeübt wer-
den, daß für das allgemeine Wohl nicht gesorgt werden
kann ohne das Eigentbum der Bürger in Anspruch zu neh-

men. Auch muß in solchen Fällen die Ausübung dieses

Rechtes sich den Regeln der distributiven Gerechtigkeit fü-
gen, welche Vortheile und Lasten auf billige Weise unter
Alle vertheilt. Daher soll der Druck solcher Verlegenheiten,
welche den ganzen Staat und die ganze Nation beschla-

gen, nicht allein auf den Kirchengütern, sondern auch, mit

Beobachtung des gehörigen Verhältnisses, auf den Gütern
der Laien lasten. Der Staat bleibt überdieß verbunden.

Jedem zurückzustellen, was ihm genommen worden, wenn
die Zurückstellung möglich wird, wie es Grotius mit ei-

ner Menge der berühmtesten Rechtögelehrtcn behauptet und

beweist.

„Indem die unterzeichneten Bischöfe die angeführten

Gründe erwägen; indem sie sich an den Eid erinnern, den

sie am Tage ihrer Weihung geschworen, das Eigenthum

der Kirche zu schützen und zu vertheidigen; da sie die Stra-
fen nicht auf sich laden wollen, welche der oben angeführte

Kanon des Konziliums von Trient gegen Geistliche ver-

hängt, welche ihre Hände zur Spoliation kirchlicher Güter

bieten; indem sie ferner ihrerseits nicht dazu beitragen wollen,

große Drangsale herbeizurufen, mit welchen, früher oder

später, die göttliche Gerechtigkeit, diese eifrige Wahrerinder
Rechte aller und besonders der Rechte der hl. Kirche, unsehl-

bar die Nationen und die Staaten, die sich solcher unge-

rechten Verletzungen des Rechtes schuldig machen, züchtiget :

erinnern sie das Parlament an das traurige Beispiel Eng-
lands, Frankreichs, Spaniens und Portugals, welche Län-

der, indem sie die Kirche ihrer Güter beraubten, weit ent-

fernt, sich eine Quelle von Reichthum und Glück zu sichern,

nur die Noth und das Elend vermehrt haben; sie verwah-

ren sich und Protestiren, im Namen des Klerus und aller

guten Katholiken, gegen die projektirte Konfiskation der Gü-
ter und Besitzungen der Kirche, die im Königreiche liegen,

erklären sie für ungesetzlich, ungerecht, gewaltthätig, als eine

solche, durch welche ihre Urheber und Mithelfer, wer sie

immer sein mögen, alle Strafen, die durch die heiligen Ka-
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nones und Gesetze der Kirche verhängt und beschlossen wor-

den, sich zuziehen würden.

„Indem die Unterzeichneten diese gebieterische Pflicht

erfüllen, dürfen sie nicht unterlassen, den Kammern vorzu-

stellen, daß, wenn der Staat sich in einem Falle harter

Noth befindet und glaubt, die Kirche sei im Stande ihm

zu Hülfe zu kommen, es rechtliche und kanonische Wege

giebt, dieses Ziel zu erreichen. Die Geschichte ist voll von

Beispielen großer Zugeständnisse und reichlicher Schenkungen,

welche das Oberhaupt der Kirche Regierungen in dringen-

den und außerordentlichen Umständen gemacht hat. Ein

Jeder, der Wahrheit und Gerechtigkeit liebt, wird es a»er-

kennen: Wenn die Kirche einerseits Sorge trägt, ihre ge-

heiligten Rechte unverletzt zu erhalten; so hat sie anderer-

seits als zärtliche und liebevolle Mutter nie sich geweigert

und wird sich nie weigern, zur Zeit des Bedürfnisses und

so viel ihr möglich ist, ihren Kindern zu Hülfe zu kommen,

und sie zu erleichtern, indem sie die Bitte und das Ansu-

chen, das die Regierungen an sie richten und dessen Billig-
keit und Gerechtigkeit sie einsieht, annimmt und erhört.

„ Kann unsere Regierung Gründe geltend machen, die

gewichtig genug sind, um von der Kirche zu verlangen, daß

sie in unsern Tagen und unter uns die Beispiele mütterlicher

Güte und Willfährigkeit, die sie in der Vergangenheit ge-

geben, erneuere; so werden die Unterzeichneten folgsam der

Stimme des obersten Hirten, welcher die Kirche leitet, sich

gerne zu jedem Opfer verstehen.

„Uebrigens fürchten die Hirten und Diener der Kirche

die Armuth nicht für sich selbst; sie würden im Falle der

Notb mit dem Beistande des Himmels die härtesten Prü-

sungen nach dem Beispiele der Apostel und ihres göttliche»

Meisters mit Ergebung zu ertragen wissen. Aber sie sind

in Angst und Betrübniß bei dem Gedanken, daß sie sich

durch die Maßnahmen, mit welchen man sie bedroht, in der

Unmöglichkeit finden könnten, den Armen beizuspringen, den

Armen, welche sie ihres Amtes wegen als Väter betrachten

und sich lieber und vertrauensvoller an sie, als an Jemand
Andern wenden. Sie sind in Angst und Betrübniß bei dem

Gedanken, daß die Ausübung der erhabensten Tugend,
welche sie den Menschen predigen müssen, ihnen selbst fak-
tisch untersagt würde; sie wissen, daß alle Bemühungen ei-

ner legalen Barmherzigkeit niemals die christliche
Barmherzigkeit ersetzen können, wie es die traurige
Erfahrung aller Nationen beweist, wo dieses Spstcm ein-

geführt worden, und wo das Elend täglich seine Opfer zu

Tausenden wegmäht."
(Folgen die Unterschriften.)

Kirchliche Nachrichten.

Schweiz. Freiburg. Wir haben in letzter Nummer
gesagt, daß auf den Hirtenbrief des hochw. Bischofs von
Lausanne und Genf gefahndet werde. Hier ein Beispiel
davon. Zwei Polizeiagenten kamen in die Wohnung des
Herrn Moullet, Gencralvikar, drangen in sein Zimmer,
durchsuchten Alles, und fanden endlich sieben Eremplare
des so gefährlichen Schreibens, die sie als rühmliche Beute
forttrugen. — Wegen dieses Fundes wurde der sicbenzig-
jährige Greis vor den Oberamtmann beschieden, und da-
selbst mehr als anderthalb Stundeu auch über Dinge in-
quirirt, die das Schreiben nicht betrafen.

-, — Cerbelloni, ein italienischer Flüchtling, der,
Dank seinen unchristlichen Grundsätzen, den Lehrstuhl der
Geschichte erhalten, trug unter Anderm seinen Schülern
vor : „ES eristiren drei sehr verschiedene Menschenracen,
die weiße, die schwarze und die kupferfarbige, welche einen
zu großen Unterschied unter sich darbieten, um zu glauben,
daß alle drei den nämlichen Ursprung haben. ES ist wahr,
die heilige Schrift versichert, daß nur ein Mensch erschaf-
fen worden sei, allein sie befindet sich zu sehr im Wider-
spruch mit der Wissenschaft, und die Wissenschaft ist
unfehlbar.... anderseits wäre es ungerecht, wenn Gott
nur einen Menschen erschaffen hätte; es wurden also von
Anfang an drei verschiedene Mcnschengattungen erschaffen"!
Der Redner hält es nicht der Mühe werth, sich in Be-
weise einzulassen.

Luzern. Der Negierungsrath hat auf den Vor-
schlag des Erziehungsrathes Hrn. Chorherrn Tann er zum
Professor der Rhetorik ernannt.

— Obwalden. Mittwoch den 3. dieß starb im Be-
uediktinerkloster zu En gelber g der dortige Konventual
Hr. Pater Berchtold Schindler von Luzern, ein durch

Frömmigkeit und Tugenden ausgezeichneter und in den

Wissenschaften reichlich bewanderter Ordensmann. Den vie-
len Armen des Engclberger Thales hatte er gethan, was
ihm immer möglich war, daher diese seinen Tod sehr be-

trauern werden. Er war unermüdet thätig in Erfüllung
seiner Pflichten und im Heile für die Menschen. Von ihm,
theils als Verfasser, theils als Uebersetzer oder Heraus-
geber, erschienen mehrere asketische Schriften im Drucke.

Herr Landammann W irz hat der Negierung Obwal-
dens zur Errichtung eines Schulfondes 100 Louisdor ge-
schenkt.

St. Gallen. Der katholische Erziehungsrath hat
das Rektorat und die Professur der Religionslehre mit ein-
ander verbunden und sie dem bisherigen Herrn Rektor

Brühwiler übertragen. Als Nachfolger in die dadurch va-
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kante Stelle eines Professors der zwei obersten Gymnasial-
kurse ist Hr. Professor Aebi bezeichnet, der bisher die Ge-

schichtsprofessur bekleidete.

" Solothurn. Dienstag den 9. wurde von der

Wahlbehörde Hr. Lang, Kaplan in Ölten, zum Domherrn
an die Stelle des verstorbenen Hrn. Peter Glutz-Ruchti,
und Hr. Tschau, Lehrer an den Primärschulen der Stadt,

zum Stiftskaplan an die Stelle des Hrn. Boillat, der

seine Demission genommen, ernannt.

^ Bern. Unterm 5. Oktober hat der Negierungs-

rath beschlossen, an die Kosten des von Privaten einge-

führten katholischen Gottesdienstes zu In ter la ken für die-

ses Jahr 190 Fr. beizusteuern.

-- Uri. Die am 30. v. M. versammelte Gemeinde

Altdors hat einmüthig beschlossen, die Quartiercntschädigun-

gen für die Zeit der Okkupation zu einem Schnlfonde zu

verwenden und so die wenigen Brosamen einer traurigen
Zeit durch gute Verwendung zu einem wohlthätigen Brode

zu bilden. — Ungeachtet schwacher Hülfe ab Seite des

Staates hat dennoch unser Kanton nicht unbedeutende Fort-
schritte in der Jugendbildnng gemacht; wie viel könnte und

würde noch geschehen bei bessern Hülfsmitteln! So besteht

gegenwärtig nicht nur in jeder Pfarrei, sondern auch in

jeder noch so entlegenen Kaplanei, in hohen Bergen und

abgeschiedenen Thälern eine Schule, wo die Kinder lesen,

schreiben und rechnen lernen können, was für ein einfaches

Bergvolk wohl genügen darf. Die Töchterschule von

Altdorf, obwohl von Nonnen gehalten, darf mancher Stadt-
schule an die Seite gesetzt werden, und die Kinder lernen

eben so schön als korrekt schreiben, und die Buchhaltung,
so wie verschiedene Rechnungsarten mit Gewandtheit süh-

ren und erledigen; auch die Knabenschule blüht und der

Lehrer rastloser Eifer arbeitet stets an deren Vervollkomm-

nung.
Der hochw. Bischof von Chur wurde den 2. Abends

in Flüelen von einer aus zwei Regierungsräthcn bestehen-

den Deputatschast der Regierung und einer Abordnung des

Priesterkapitcls empfangen. In Altdors angelangt, empfieng

ihn der hochw. Klerus von Altdorf im Kirchenornate, und

unter einem von den vier ältesten Nathsherren der Ge-

meinde getragenen Baldachin begab sich der kirchliche Ober-

Hirt unter dem Geläute aller Glocken und dem Zudrange
einer Menschenmenge, welche sich trotz des in Strömen

fallenden Regens gesammelt hatte, zur Pfarrkirche, wo er

nach vorangegangenem Gebete und Gesang dem Volke den

bischöflichen Segen ertheilte. Nachgerade bewegte sich der

Zug zum Pfarrhose, wo Se. fürstlichen Gnaden das Ab-

steigequartier sich auserwählt hatten. Das ehrwürdige Grei-
senhaupt unseres an die siebenzig Jahre alten geistlichen

Oberhirten, sein frommes Auge, so wie überhaupt sein

gutmüthiges, wohlwollendes Aeußere und freundlich herab-

lassendes Benehmen machen aus jeden, der ihn sieht und

mit ihm umgeht, einen angenehmen Eindruck. Heute den

3. Vormittag fand die Weihung der drei Altäre in der so-

genannten untern hl. Kreuzkapelle und unmittelbar nachher

ein feierlicher Gottesdienst mit Musik statt. Wir erwähnen

hier mit Vergnügen der schönen Oelgemälde, welche die drei

Altäre zieren. Zwei davon wurden vom jungen Künstler

Paul Deschwanden und eines von Heinrich Keiser, beide

Kunstmaler in Stanz, geliefert. — Nachmittags ertheilte
der hochw. Bischof in Altdorf die Firmung. HSchw.-Z.)

Preußen. Berlin, 4. Okt. Heute berieth die erste

Kammer einen wichtigen Paragraphen der Verfassung über

die Stellung der Kirche. Er lautet: „Die evangelische und
die römisch-katholische Kirche, so wie jede andere Religions-
gesellschaft, ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbst-

ständig, und bleibt im Besitz und Genuß der für ihre Kul-

tus-, Unterrichts- und Wohlthätigkeitszwecke bestimmten An-
stalten, Stiftungen und Fonds." — Viele Amendements

wurden gestellt, aber alle verworfen mit Ausnahme desje-

nigen, das die kirchliche Selbstständigkeit in engere Grän-

zen weist. Darnach lautet nun der Beginn des Paragra-
phen : „Die Kirche ordnet und verwaltet ihre innern An-
gelegenheiten selbstständig, ihre äußern unter gesetzlich geord-
neter Mitwirkung des Staates und der bürgerlichen Ge-
meinden." Und nach Fonds wird beigefügt : „so weit sie

darauf ein Recht hatte und erwirbt." Ferners lautet Arti-
kel 11 der Verfassung : „Die Freiheit des religiösen Be-
kcnntnisses, die Vereinigung zu Religionsgesellschaften nach

Maßgabe des Art. 28 und der gemeinsamen häuslichen und

öffentlichen Religionsübung wird anerkannt. Der Genuß

der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte ist unabhän-

gig von dem religiösen Bekenntnisse. Den bürgerlichen und

staatsbürgerlichen Pflichten darf durch die Ausübung der

Religionsfreiheit kein Abbruch geschehen. Die Religionöge-

sellschaften, so wie die geistlichen Gesellschaften, welche

keine Korporationsrechte haben, können diese Rechte nur
durch besondere Gesetze erlangen."

Churfürstenthum Hessen. Fulda, 8. September.
Auf das Ausschreiben des Hochwürdigsten Herrn Bischofs
haben sich am 3. d. M. sicbenunddreißig Priester in dem

Seminar dahier zu den geistlichen Uebungen versammelt,

zu deren Abhaltung der Ausgezeichnete Dr. Westhoff Tags
vorher aus der Erzdiözese Prag, wo er während zwölf
Tagen gleichfalls Ererzitien geleitet hatte, angekommen war.
Was in der heiligen stillen Einsamkeit sich begeben, welch'

tiefe und bleibende Eindrücke die Herzen der Theilnehmer

empfangen, kann ich als Laie begreiflich nicht berichten,

und wird Ihnen wohl aus geübter Hand darüber baldigst
eine Mittheilung zugehen. Was aber dem gläubigen Volke
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der alten Bonifaziusstadt vor Allem angenehm auffiel, war
der Umstand, daß der Hochwürdigste Herr Bischof Chri-
stoph Florentins mit dem ganzen Domkapitel sich an

diesen Uebungen der geistigen Erneuerung und Kräftigung

betheiligte. Selbst der Hochwürdige greise Domdechant, ein

Mann von sechsundsiebcnzig Jahren, wollte nicht zurückblei-

den; es war ihm ein Bedürfniß, noch vor seinem Ende

diese Süßigkeit zu verkosten, um dann, Gott gebe, daß die-

ses recht spät geschehen möge! mit Simeon auszurufen:

Nun Herr, laß deinen Diener im Frieden fahren! Meines

Wissens ist dies das erste Beispiel in Deutschland, daß ein

Bischof mit seinem ganzen Domkapitel auf einmal, wie

in geschlossener Reihe, dem Klerus mit einem so leuchten-

den Beispiele vorangegangen ist, welches deßhalb auch nicht

verfehlen wird, auf die Geistlichkeit sowohl wie auf das ka-

tholische Volk einen großartigen Eindruck zu machen. (Kth.)
Bayern. München, am 30. September. Wenn man

wähnt, die Neuzeit habe nur im Katholizism und Prote-
stantism große innere Bewegung hervorgerufen, und sei an

den zerstreuten traurigen Ueberresten des alten Judenthums

ruhig vorübergegangen, so irrt man groß; denn der Geist

der Parteiung, des Haders und der Zwietracht ist auch in
die israelitischen Gemeinden gedrungen und hat in ihnen

zwei schroffe Gegensätze geschaffen. Auch hier regt sich Jung-
israel gewaltig, erhitzt von den kosmopolitischen Ideen der

Gegenwart will es selbst an den alten Kultus des Mosaism
das secirende Messer der Reform und Revolution anlegen,

stoßt aber in seinem Bestreben auf die orthodore Härte der

Gegenpartei, die noch in alle jene lächerlichen Illusionen
ihrer Ahnen versenkt auf den kommenden Messias hoffu
und trotz der Zeichen, die geschahen und geschehen, nicht

davon abläßt. Jungisrael will statt des Sabbaths den Sonn-

tag geheiligt wissen, die Orthodoren können sich nicht dazu

verstehen. So hat sich auch bei uns ein sogenannter israe-

litischer Fortschritts-Verein gebildet, der mit allen radikalen

Tendenzen, sowohl im Hinblick auf Politik als Religion, lieb-

äugelnd dem saubern Vorgange der Wiener Kollegen nach-

strebt. (N. S.)
Oesterreich. Wien, Ende September. Dem Präfek-

ten des Schotten-Gymnasiums soll vom Untcrrichts-Mini-
sterium eine sehr diktatorische Weisung zugegangen sein, daß

er Sorge trage für die Herrichtung eines Physikalischen Ka-
binets und für die Anstellung tauglicher Professoren (aus
den Stiftsgeistlichen), um mit Anfangs Oktober die höheren

Gymnasial- und Lyceal-Klassen eröffnen zu können. Zahl
und Werth der Apparate ist zugleich in dieser Zuschrift an-

gegeben. Wo aber soll der Präfekt die Summe von 1000

fl. C,-M. hernehmen? Er wird sich wohl an die bekannte

Güte des Prälaten und den Patriotismus seiner Mitbrüder
wenden müssen! Wer wird serner die Professoren bezahlen?

In der Zuschrift des Ministeriums soll von dem Kosten-

Punkt Nichts zu lesen sein. Es wird demnach wieder das

Klostervermögen der Verlegenheit abhelfen müssen. Und die

Professoren, kann man sie aus der Erde stampfen? Auch

das wird geschehen; das wissenschaftliche Streben, das die

Glieder des Schotten-Stiftes von lange her auszeichnet, wird
mit Feuereifer sich thätig bezeigen und wird an der gemach-

ten Forderung nicht zu Schanden werden. Wir wünschen

dieser Angelegenheit den besten Erfolg und des Himmels
reichsten Segen und zwar zumeist darum, damit die Welt
aus diesen Thatsachen doch einmal erkennen möge die Nütz-

lichkeit und Nothwendigkeit von Klöstern und geistlichen Kor-

porationen, und wie die Aufhebung derselben dem Gemein-

wohl nur immer tiefere Wunden schlage. Würde das Schot-

ten-Stift, zu dessen Bestehen die gegenwärtige Generation
so viel wie Nichts beigetragen, aufgehoben — auf wen fiele
die Erhaltung des Gymnasiums? Auf die Commune, zu
deutsch, auf die Bürger, und ob die geneigt wären zur Bei-
steucr, ist die Frage.

Frankreich. Die in Nr. 40 der Kirchenz., S. 320
enthaltene Nachricht von Eröffnung der Provinzialspnode von
Sens scheint irrig zu sein. Dagegen hat sich das Provin-
zialkonzilium von N h ei m s zu Soissons versammelt, und am
2. Oktober die erste Sitzung gehalten. Dabei befanden sich

mit ihrem Metropoliten, den hochw. Hrn. Gousset Erzb.
von Nheimö die Suffraganen oder die Bischöse von S ois-
sons, Chalons, Beauvais und Amiens, nebst den

Delegirten der Kapitel, den Theologen und Kanonisten.
Die Lebensweise der Mitglieder des Konziliums ist, wie

jene der Väter des Konziliums von Paris, sehr erbaulich.
Sie stehen 5'/- Uhr aus, liegen dem Gebete ob und woh-
nen der Synodalmesse bei, welche abwechselnd einer der

Bischöse liest. Auf die Messe folgen die besondern Kongre-
gationen. Um 11 Uhr wird das Frühstück genommen (bei
diesem, wie beim Mittagessen wird die heilige Schrift und
das Leben des heiligen Karolus Borromäus vorgelesen).
Um 1 Uhr ist Breviergebet, um 3 Uhr allgemeine Versamm-
lung; um 6>/2 Uhr das Mittagessen; um 8^/z Uhr das

Abendgebet, welches alle Mitglieder des Konziliums gemein-
schaftlich verrichten.

Italien. Kirchenstaat. Die Kanonen werden wie-
derum zu Glocken umgeschmolzen.

Parma. Die Negierung hat den Orden der
Benediktiner aufgehoben, die Mitgliederpensionirt, und

erklärt, daß sie sich über die getroffene Maßregel mit dem

heiligen Stuhle verständigen werde. Ueber die Gründe die-
ses auffallenden Schrittes herrscht noch immer großes Dun-
kel. Einige Blätter reden von revolutionärem Treiben der

Mönche. Jedenfalls ist es sonderbar, daß die Negierung
die Religiösen erst ausweist, und dann verkündet, sie werde
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sich wegen dieser Maßnahme mit dem Oberhaupte der Kirche

verständigen.

Piémont. Der Klerus von Piémont hat folgenden

Aufruf an Gio berti erlassen:

„Früherhin verließ ein katholischer Priester die Wege

der Wahrheit, und Sie reichten ihm die Hand vermittelst
eines Briefes, der die schönste aller Ihrer Schriften ist.

Jetzt aber ist es nicht nur ein Freund, der Ihnen die Hand

reicht, sondern der gestimmte Klerus, und ganz besonders

die unparteiischen Schätzer Ihres Talentes, und Ihre Ju-
gendfreunde.

„Niemand besser als Sie können die Billigkeit und den

Werth des über den „Kesuitu mockorno" gefällten Urtheils

würdigen, in welchem Werke Sie das im Schooße des

Jungen Italiens eingesogene Gift auögegossen haben,

jenes Gift, von welchem sich ein so großer Theil des italic-
nischen Klerus, von Ihrem Namen geblendet, und Weiler
den Grund dieser schlechten Lehren nicht untersuchte, sich an-
stecken ließ.

„Schwebend zwischen den politischen Grundsätzen des

„Jungen I t a l i e n s " und den katholischen Reminiscenzen,

haben Sie Christus und Belial miteinander aussöhnen wol-
len. Denken Sie nach, und Sie werden finden, daß dieß

der Anfangspunkt der Reihe Ihrer Irrthümer und Wider-
spräche war. Das Junge Italien hatte Sie zum Refor-
mator des Katholizismus auserwählt; dieses Unternehmen

versuchten Sie im He«uitu mocker»» : aber wie hätten Sie
wohl dem Jungen Italien mit einem Katholizismus auf-
warten können, der nicht eine Vermischung von ungeform-
ten Trümmern oder ein Compositum von Gotteslästerungen
wäre?

„Katholischer Priester! wecken Sie den alten katholischen

Glauben in sich wieder aus, gedenken Sie der Gerichte Got-
tes! Erinnern Sie sich an die väterlichen Vorwürfe Pius IX.,
dem Sie und Ihre Mitgenossen so herbe Schmerzen und

ein so großes Unglück verursacht haben. Welchen Dank

haben Sie vom Jungen Italien eingeärntet? Kaum

hatten Sie seine Fahnen nur um einen Schritt verlassen,
so setzte es Sie in seinen Inder, der noch weit schreckba-

rer ist als der römische Inder; es verdammte Sie. Zcr-
reißen Sie also die Bande, welche Sie etwa noch an diese

mit dem Fluche der Kirche gebrandmarkte finstere Gesell-

schaft knüpfen. Geblendet von einem schändlichen Ruhme,
jagten Sie demselben nach, und er floh vor Ihnen. Jetzt
steht Ihnen der Weg offen zum wahren Ruhme : dieser Weg
beißt Widerruf und Reue. Können Sie noch schwanken

zwischen Lamennais und Fenclon? Zwischen Mazzini und
Pius IX.? Zwischen dem Jungen Italien und unserer
vielgeliebten heiligen Mutter, der katholischen Kirche?"

Belagerungen und Einnahmen der Stadt Rom
während der christlichen Zeitrechnung.

307 Galenits belagert die Stadt unnützer Weise.
408—410 Alarich nimmt binnen zwei Jahren dreimal die

Stadt ein, und seine Horden plündern sie.

455 Verwüstet Genserich die Stadt.
472 Wird Rom belagert von Ricimer, dessen AngriffSko-

lonne sich ausdehnte vom Anio bis zur Milvischen
Brücke, und der eindrang, nachdem er sich des Jam-
kulus und der Engelöbrücke bemächtigt hatte.

476 Nimmt Odoakcr Rom in Besitz.
527 Belagert es Vitiges.
536 Besetzt es Belisar.
545 Blokirt Totila die Stadt und nimmt sie ein durch

Ucberrumpclung. Die Plünderung und die Verheerung
dauern mehrere Tage hindurch.

553 Nimmt Narses die Stadt dem Totilas wieder weg.
503 Wird sie von Agilulph, König der Longobarden, belagert.
755 Muß Astulf König der Lombarden vor Pipin die Be-

lagerung ausheben.

846 Plünderung Roms durch die Sarazenen.
1084 Nach einer unterbrochenen und wieder begonnenen Be-

lagerung bemächtigt Kaiser Heinrich IV. sich der Stadt,
wird aber in demselben Jahre vom Normannen Ro-
bert Guiscard wieder daraus vertrieben. Die Stadt
hatte Plünderung auszuhalten.

1167 Der Kaiser Friedrich Barbarossa belagert erfolglos
die Stadt.

1404 Carl Vlll., König von Frankreich, rückt in die Stadt
ein, während Papst Alexander VI. sich in die Engels-
bürg zurückgezogen hat.

1527 Einnahme und Plünderung Roms durch das Heer
Kaiser Carl's V., geleitet durch den Connetabel von
Bourbon.

1708 Im Januar nehmen die Franzosen unter Berthier die

Engelsburg ein.

1703 Im November dringen die Neapolitaner in Rom ein
nach dem Rückzüge Ehampionnets.

1708 Im Dezember nimmt Championnet den Neapolitanern
die Stadt wieder.

1808 Den 2. Februar wurde Rom auf Befehl Napoleons
verräthcrischer Weise von Miollis besetzt.

1840 Belagerung und Einnahme Roms durch die Franzosen
unter Oudinot.

Die in andern Zeitschriften und Kataloge» angekündigten Werke können zu den nämlichen Preisen auch durch die Scherer'sche Buch
Handlung in Solothurn bezogen werden.

Druck von Joseph Tschan. Bcrlag der Scherer'schen Buchhandlung.


	

